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Endlich hebt das Land Berlin sein Kopftuchverbot für Lehrerinnen auf! 

Sabine Berghahn 

Ein Nachtrag von 2023

Lang hat es gedauert: Während die anderen sie-

ben Bundesländer mit Verbotsgesetzen auf die 

verfassungsgerichtliche Entscheidung vom 27. 

Januar 20151 grundgesetzgetreu2 reagiert haben 

und zumindest per exekutivem Erlass angeordnet 

haben, dass es kein pauschales Kopftuchverbot 

für Lehrerinnen mehr geben darf, hat das Land 

Berlin sich lange geweigert, eine derartige Kon-

sequenz zu ziehen und sein sog. Neutralitätsge-

setz3 dem verfassungsgerichtlichen Beschluss, 

der sich auf das Verbot religiös konnotierter 

Symbole oder Kleidungsstücke in Nordrhein-

Westfalen bezog, anzupassen. Dabei sind die 

Länder und alle staatlichen Behörden gemäß 

§ 31 BVerfGG an einschlägige Entscheidungen 

des BVerfG gebunden. Selbst als das Bundesar-

beitsgericht (BAG) in fachgerichtlich letzter In-

stanz am 27. August 2020 (Az. 8 AZR 62/19) das 

Urteil der Vorinstanz vom 27. November 2018 

(Az. 7 Sa 963/18) bzgl. einer Bewerberin mit Hi-

jab bestätigte, blieb Berlin bei seiner Haltung.4 

Das Landesarbeitsgericht (LArbG) Berlin-Bran-

denburg hatte der Klägerin aus Berlin eine Ent-

schädigung wegen der widerfahrenen religions-

 
1 BVerfG vom 27.01.2015, 1 BvR 471/10, 1 BvR 
1181/10, BVerfGE 138, 296 – 376, vgl. Pressemittei-
lung Nr. 14/15 vom 13.03.2015. 
2 § 31 Abs. 1 BVerfGG: „Die Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane 
des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und 
Behörden.“ 
3 Offiziell: Gesetz zur Schaffung eines Gesetzes zu Art. 
29 der Verfassung von Berlin und zur Änderung des 
Kindertagesbetreuungsgesetzes vom 27.01.2005. Vgl. 
auch Sabine Berghahn: Zeit, das Berliner Neutra-
litätsgesetz zu ändern (eingestellt am 23.03.2018). 
https://barblog.hypotheses.org/1986, zuletzt abgeru-
fen 28.08.2023. 
4 Bundesarbeitsgericht (BAG) vom 27.08.2020, Az. 8 
AZR 62/19, Pressemitteilung Nr. 28/20. 

bezogenen Diskriminierung im Rahmen ihrer 

Bewerbung für eine Stelle als Lehrerin in Berlin 

zugesprochen,5 aber die SPD-geleitete Berliner 

Senatsverwaltung für Bildung beharrte auf dem 

Verbot – generell und in dem betroffenen Einzel-

fall. Das Land bzw. der Senat als Landesregierung 

weigerte sich, das sog. Neutralitätsgesetz zu än-

dern. Die Verurteilung durch das LArbG Berlin-

Brandenburg von 2018 basierte auf den §§ 2, 3 

Abs. 1 und 7 in Verbindung mit § 15 Abs. 2 All-

gemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Diese 

Einschätzung teilte auch das Bundesarbeitsge-

richt mit der Revisionsentscheidung vom 27. 

August 2020.  

Damals regierte in Berlin die SPD in Koalition mit 

Bündnis 90/Die Grünen und der Linken. Das Be-

harren auf dem Kopftuchverbot wurde von der 

SPD weiter durchgehalten, obwohl die beiden 

Koalitionspartner für eine Liberalisierung oder 

Abschaffung des sog. Neutralitätsgesetzes als 

Folge der Entscheidung des BVerfG von 2015 

eintraten. Die Berliner Bildungsverwaltung blieb 

bei ihrer Linie und erhob gegen das BAG-Urteil 

Verfassungsbeschwerde, obwohl selbst juristi-

sche Laien davon abrieten, weil eine staatliche 

Behörde oder ein Bundesland keine Verfas-

sungsbeschwerde erheben kann. Der Staat selbst 

besitzt keine Grundrechte, sondern muss die 

Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern ach-

ten (vgl. Art. 93 GG). Eine Verfassungsbeschwer-

de des Landes Berlin wäre nur in Frage gekom-

men, wenn das BAG gegenüber dem Land Berlin 

Verfahrensrechte nicht beachtet hätte. In diese 

Richtung zielte wohl die Verfassungsbeschwerde 

 
5 BAG vom 27.08.2020, Az. 8 AZR 62/19, Pressemittei-
lung Nr. 28/20. 
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Berlins. Es wurde behauptet, dass das BAG den 

Europäischen Gerichtshof (EuGH) hätte anrufen 

müssen, anstatt selbst über die Revision zu ent-

scheiden. Das BAG hatte sich in seiner Entschei-

dung von 2020 jedoch gerade auf die Rechtspre-

chung des EuGH berufen und war nach seiner 

Darstellung auch nicht davon abgewichen. So 

war es zu erwarten, dass das BVerfG die Berliner 

Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung 

annehmen würde, was auch genauso im Januar 

2023 geschah.6 Die zu diesem Zeitpunkt (noch) 

amtierende Justizsenatorin der Linken, Lena 

Kreck, kündigte eine Revision des sog. Neutrali-

tätsgesetzes an, die sie selbst aber nicht mehr 

umsetzen konnte, weil nach der Berliner Wie-

derholung der Landtags- bzw. Abgeordneten-

hauswahl im Februar 2023 eine andere Koalition 

ins Amt kam. 

Genauere Einzelheiten der Verlaufsgeschichte 

sind in meiner Darstellung vom Oktober 2020 in 

diesem Portal nachzulesen.7 Schon 2020 deute-

ten Aspekte daraufhin, dass es ein „Spiel auf 

Zeit“ war, was der Berliner Senat und insbeson-

dere die Senatsverwaltung für Bildung vollführ-

ten. Die Kopftuchgegner*innen gewannen also 

Zeit, für die Bewerberinnen für den allgemeinbil-

denden Schuldienst in Berlin bedeutete es indes 

eine weitere persönliche Härte, noch länger auf 

die Zulassung als Lehrerin warten zu müssen, 

obwohl die juristischen „Würfel gefallen“ waren. 

 
6 Bericht in LTO (Legal Tribune Online) vom 2. Februar 
2023: BAG-Urteil zu Kopftüchern in Schulen bleibt 
bestehen.  
7 Sabine Berghahn: Berliner Kopftuchverbot für Lehre-
rinnen ist diskriminierend! – Urteil des Bundesar-
beitsgerichts bleibt aber bis auf Weiteres ohne Folgen 
für Bewerberinnen. In Portal Gender-Politik-
Online.de, Oktober 2020. Gesamtüberblick über deut-
sche Kopftuchdebatte vgl. Sabine Berghahn: Die Kopf-
tuchdebatte in Deutschland. In: Birgit Sauer, Asiye Sel, 
Ingrid Moritz (Hrsg.): Körperbilder, Körpersymbole 
und Bekleidungsvorschriften. Zur Repräsentation von 
Frauen in Werbung, Medien und Sport. ÖGB Verlag, 
Wien 2020, S. 142-167.  

Die Musliminnen wurden als Einzelne vermutlich 

nicht selten in andere Bundesländer oder Berufe 

umgeleitet, um nicht zu sagen: vertrieben. Zu-

dem braucht nicht verschwiegen zu werden, dass 

gerade im Grundschulbereich seit Jahren ein 

besonderer Mangel an qualifiziertem Lehrperso-

nal in Berlin existiert.  

Am Ende dauerte es also bis zum Schulbeginn im 

Ende August/Anfang September 2023, bis die 

Schulverwaltung im Einklang mit dem Senat 

schließlich das Kopftuchverbot bzw. das generel-

le Verbot religiös konnotierter Kleidung oder 

Symbole auch praktisch aufhob,8 Das wurde von 

den Medien kaum noch gemeldet, möglicher-

weise weil keine Kopftuch tragenden Lehrerin-

nen antraten oder sich dabei medial zeigen las-

sen wollten. Seit einigen Monaten ist eine 

CDU/SPD-Regierung im Amt. Beide Parteien wa-

ren heftige Befürworter des Kopftuchverbots 

und müssen nun seine Aufhebung politisch und 

rechtlich gestalten, wobei das weitere Schicksal 

des sog. Neutralitätsgesetzes derzeit noch offen 

ist.  

In Berlin, aber auch in anderen Bundesländern 

gibt es trotz weitgehender rechtlicher Klarstel-

lung weitere Versuche und daher auch Streitfäl-

le, bei denen es um andere Positionen im öffent-

lichen Sektor geht, etwa Rechtsreferendarinnen 

oder Sozialarbeiterinnen oder Erzieherinnen 

oder auch Schöffinnen bei Gericht, denen es 

verwehrt wird, mit Kopftuch ihren Dienst zu ver-

sehen bzw. ihre Funktion auszuüben. Tatsächlich 

gibt es seit Juli 2021 sogar ein bundesrechtliches 

„Gesetz über das Erscheinungsbild von Beamten 

und Beamtinnen“, und es gibt diverse Richterge-

setze in den Bundesländern, die auch den ehren-

amtlichen Schöffen und Schöffinnen verbieten 

 
8 Rbb 24 vom 28. März 2023: Lehrerinnen in Berlin 
dürfen jetzt auch mit Kopftuch unterrichten, 
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2023/03/berlin
-kopftuch-lehrerinnen-schulen-
neutralitaetsgesetz.html, z.a. 29.08.2023. 

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2023/03/berlin-kopftuch-lehrerinnen-schulen-neutralitaetsgesetz.html
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2023/03/berlin-kopftuch-lehrerinnen-schulen-neutralitaetsgesetz.html
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2023/03/berlin-kopftuch-lehrerinnen-schulen-neutralitaetsgesetz.html
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religiöse, politische oder weltanschauliche Sym-

bole oder Kleidungsstücke zu tragen. Bezüglich 

der Rechtsreferendarinnen (und potenziell für 

Richterinnen geltend) hat das BVerfG am 14. Ja-

nuar 2020 zu einem Fall in Hessen sogar eine 

Entscheidung getroffen,9 die es den Parlamenten 

der Bundesländer überlässt, religiös konnotierte 

Kleidungsstücke oder Symbole zu verbieten oder 

zu dulden, wenn der Staat dem Auftreten „ein 

besonderes Gepräge“ gegeben hat, z.B. durch 

das Tragen einer Robe oder Uniform. Auch für 

die Privatwirtschaft wird im Hinblick auf Beschäf-

tigte oder Kundinnen, z.B. im Fitness-Center, 

weiterhin gestritten, inwieweit das Kopftuch 

getragen werden darf. Bezüglich einer Erzieherin 

in einer Hamburger Kita eines Vereins und einer 

Kassiererin in einer Drogeriekette kam es sogar 

zu einer Vorlage beim EuGH,10 was zwar für 

Deutschland eine relativ arbeitnehmerfreundli-

che Interpretation zuließ (als nationale Besser-

stellung gegenüber dem europarechtlichen Mi-

nimum an Diskriminierungsvermeidung), jedoch 

in den Medien vielfach als Möglichkeit zum Kopf-

tuchverbot gedeutet wurde. Insofern gibt es 

noch zahlreiche Unklarheiten, in welchen Beru-

fen, Situationen oder Lebenszusammenhängen 

das Kopftuch getragen werden darf und wer dies 

nach welchen Kriterien entscheiden darf. 

Für Lehrerinnen im öffentlichen Dienst ist aller-

dings in Deutschland nunmehr Klarheit herge-

stellt: Etwa 20 Jahre nach dem ersten Kopf-

tuchurteil (des Zweiten Senats des BVerfG) vom 

24. September 200311 beendete das Land Berlin 

als letztes Bundesland seinen hartnäckigen Wi-

derstand gegen eine verfassungsgerichtliche und 

eine bundesarbeitsgerichtliche Entscheidung, die 

 
9 BVerfG vom 14.01.2020, Az. 2 BvR 1333/17, BVerfGE 
153, 1-72. 
10 Urteil vom 15.07.2021, C-804/18 (WABE) und C-
341/19 (Drogerie Müller). 
11 BVerfG vom 24.09.2003, 2 BvR 1436/02, Pressemit-
teilung 40/02. BVerfGE 108, 282 – 340. 

zugunsten der bedeckten Lehrerin bzw. Bewer-

berin gefallen waren. Das erste Kopftuchurteil 

aber war bereits in sich widersprüchlich und 

missverständlich, was offenbar der Tatsache 

geschuldet war, dass nur durch diese inhaltliche 

Gestaltung eine Mehrheit im Zweiten Senat zu-

stande gekommen war. Erst dadurch wurde die 

(seit 2015 wieder zurückgenommene) Möglich-

keit geschaffen, ein pauschales Verbot religiös 

konnotierter Kleidungsstücke per Schulgesetz zu 

erlassen, wenn „abstrakte Gefahren“ dadurch 

drohten. Der Beschluss des BVerfG (Erster Senat) 

vom 27. Januar 2015 stellte die vor 2003 herr-

schende Rechtslage her, wonach nur „konkrete 

Gefahren“ für den Schulfrieden oder die staatli-

che Neutralität im Einzelfall zu einem Kopftuch-

verbot führen könnten. Die Rechtslage wurde 

also 2015 vom Kopf zurück auf die Füße gestellt.  

Allerdings wird schon an dieser Verlaufsgeschich-

te deutlich, wie geteilt die Meinungen zur Frage 

von Kopftuchverboten sind und wie immer wie-

der neue Verbotsfälle bzw. Ablehnungen von 

Kopftuch tragenden Frauen als Bewerberinnen 

oder Kundinnen vor Beschwerdestellen für Dis-

kriminierte oder Gerichte kommen. Es ist zu be-

fürchten, dass dies auch weiterhin so sein wird. 

Toleranz oder gar Akzeptanz gegenüber religiö-

ser oder auch ethnischer Vielfalt hat sich bislang 

nur lückenhaft durchgesetzt. 
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